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Festsetzung, Erhebung und Controlirung 
der Zölle und Steuern.

Zölle.
Chemische Untersuchungen.

Edm. Scheibe berichtet in der pharmaceutischen Zeitschrift 
über das B au m w o l l f a m e n ö l und hat gefunden, daß dasselbe 
sehr wohl geeignet ist, in vielen Anwendungen das Olivenöl zu 
ersetzen. Er sagt dabei unter Anderem zur Unterscheidung beider 
Oelsorten möge Folgendes gelten:

Die Elaidinprobe*), welche beim Banmwollsamenöle nach vor­
hergehender Bräunung des OeleS sehr unvollkommen eintritt, 
ist eines der wesentlichsten Unterscheidungsmerkmale — charak­
teristische Farbenändernng durch Einwirkung von salpetriger 
Säure, die am besten durch Kupferspähne in der Mischung des 
Oeles mit Salpetersäure erzeugt wird —. Da voraussichtlich 
der Zusatz zum Provenceröle zum Zwecke der Fälschung in reich­
lichem Maße geschehen wird, so ist diese Probe beim Nach­
weise von großer Bedeutung. Bei geringeren Zusätzen tritt 
die Braunfärbung weniger deutlich auf, wird aber beim Er­
wärmen lebhafter. Das specifische Gewicht des Provenceröles 
beträgt etwa 0.912 und ist somit bedeutend verschieden von 
den Gewichten der verschiedenen käuflichen Banmwollsamenöle.

In dritter Linie wären aus die Erstarrungspunkte der beiden 
Oele verschiedener Abstammung Rücksicht zu nehmen und auf 
das raschere und gleichmäßige Erstarren des Baumwollsa- 
menöles.

Tariffragen.
Es wird uns geschrieben:
In No. 1 und 2 der Zolft und Steuer-Umschau ist auf das 

Vorkommen alter durch Schellacküberzug gesteifter Zeugstoff- 
Untergestelle zu Herrenhüten (L>eite9 vorletzter Absatz) und 
von Celluloidwäsche (Seite 23 letzter Absatz) aufmerksam ge­
macht, und dabei insbesondere hervorgehoben worden, daß er­

*) Erstarrung fetter, nicht trocknender Oele bei der Einwirkung von 
alpetriger Säure auf dieselben.

stere in zusammengedrücktem, zerknittertem Zustand als Lumpen 
zollfrei einzuführen versucht, letztere dagegen aus mit zwei 
dünnen Schichten comprimirten Celluloids überzogenem Zeug­
stoff hergestellt würden. Der Umstand, daß dem Vernehmen 
nach beide Arten von Waaren bei verschiedenen Aemtern zu 
Zweifeln über ihre Tarifirung Veranlassung gegeben haben, 
läßt wohl an dieser Stelle die Besprechung der Tariffrage 
im Interesse allenthalben gleichmäßiger Zollabfertigung nicht 
ungerechtfertigt erscheinen und kann es wohl nicht als zutreffend 
bezeichnet werden wenn, wie in einem deutschen Staat in einem 
Speciallfalle entschieden worden sein soll. jene lumpenartig 
zerdrückten Hutformen wie Waaren aus Wachstafft oder an­
derem wasserdicht gemachten Zeugstosf feinerer Art der Tarif- 
position 21°> und einem Zollsatz von 70 ^ für 100 kg zugewiesen 
worden sind. Denn berücksichtigt man, daß sie nur in zollbetrü- 
gerischer Absicht zerdrückt worden sind, und, wie dieß that­
sächlich geschieht, durch Plätten mit einem heißen Stahl als­
bald wieder in die ursprüngliche, schöne Hutsorm aufgebiegelt 
werden können, daß sie deshalb lediglich von Herrenhnt- 
machern bezogen oder gekauft werden und schließlich dazu 
bestimmt sind, als Untergestelle zu Herrenhüten ächter Pariser 
Faxen Verwendung zu finden, so sind sie tarifarisch mit den 
auf Seite 162 der Nomenclatur aufgeführten Hutformen als 
identisch zu betrachten, gehören daher nach der Bestimmung 
daselbst zweifellos unter Position 18° des Tarifs und kann 
hieven der Umstand, daß unter den daselbst genannten Hut- 
calotten etwa nur Damenhutgestelle zu verstehen seien, um 
soweniger etwas ändern, als unter Position 18 des Tarifs 
nicht nur Damen- sondern ausnahmblos auch Herrenbe­
kleidungsstücke fallen, wenn an ihnen die in der Anmerkung 
1 auf Seite 182 und die im 2. Absatz der Anmerkung 6 auf 
Seite 406 der Nomenclatur angegebenen Kriterien vorhanden 
sind. Dies trifft nun bei den in Rede stehenden Hutformen in­
sofern zu, als sie aus besonders zugeschnittenen Zeugen be­
stehen und außerdem durch sonstige weitere Verarbeitung eine 
für den Gebrauch geeignete Form erhalten haben. Die Clacisi- 
cation nach 21^ könnte daher nur dann als tarifarisch richtig 
anerkannt werden, wenn kein Bekleidungsgegenstand, sondern 
eine für einen anderen Zweck bestimmte grobe Kurzwaare vorläge


